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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1995

Norm

StGB §32 Abs2

StGB §32 Abs3

StGB §143 B

Rechtssatz

Auch bei einem bewa2neten Raub kann eine rücksichtslose Verwendung der Wa2e (Ansetzen einer geladenen

"Pumpgun" an die Schläfe der Bedrohten) ohne Verstoß gegen das Doppelverwertungsverbot bei der Strafzumessung -

§ 32 Abs 3 StGB - gewertet werden.
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